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A b d r u ck 
Niederschrift 

über den öffentlichen Teil der Sitzung des Kreisausschusses 
von Mittwoch, den 27.09.2006, 

im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Miltenberg 
 

Beginn der Sitzung:   14:00 Uhr 
Ende der Sitzung:  16:15 Uhr 

 
 
 
 

Den Vorsitz führte Herr Landrat Roland Schwing. 
 
Für den in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:15 Uhr stattgefundenen nichtöffentlichen Teil 
dieser Sitzung wurde eine gesonderte Niederschrift gefertigt. 
 
 
Anwesend waren: 
Ausschussmitglieder 

Herr Dietmar Andre  
Herr Karl-Heinz Bein  
Herr Erwin Dotzel  
Herr Dr. Hans Jürgen Fahn  
Herr Helmut Oberle  
Herr Jens Marco Scherf  
Herr Dr. Ulrich Schüren  
Herr Bernhard Stolz  
Frau Ruth Weitz  

Stellv. Ausschussmitglieder 

Frau Ellen Eberth  
Herr Paul Ripperger  
Herr Erich Stappel  
 
 
Entschuldigt fehlten: 
Ausschussmitglieder 

Herr Joachim Bieber  
Herr Karl Neuser  
Herr Ivo Trützler  
 
 
Von der Verwaltung haben teilgenommen: 
Herr Dietmar Fieger, Verwaltungsdirektor 
Herr Alexander Hoffmann, Regierungsrat 
Herr Kurt Straub, Verwaltungsoberamtsrat 
Herr Manfred Vill, Verwaltungsamtsrat 
Frau Ursula Mottl, Schriftführerin 
 
 
Ferner war anwesend: 
Herr Hermann-Josef Eck, Stellvertreter des Landrats 
 
 



Kreisausschuss Sitzung vom 27.09.2006
 

  
 

 

2  
 

Tagesordnung: 
 

 1   Anerkennung der Sitzungsniederschrift vom 20.07.2006 
   

 2   Ambulante Frühförderung - Rahmenvertrag: 
Verhandlungen mit dem Verein Lebenshilfe für Behinderte im Landkreis Miltenberg e.V. 

   
 3   Sachstandsbericht: Prozessoptimierung der Bauverwaltung 

   
 
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 1: 
Anerkennung der Sitzungsniederschrift vom 20.07.2006 
 
 
Gegen die Niederschrift über die Sitzung des Kreisausschusses vom 20.07.2006 wurden 
innerhalb der 14-tägigen Frist keine Einwendungen erhoben. Sie gilt daher als anerkannt. 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 2: 
Ambulante Frühförderung - Rahmenvertrag: 
Verhandlungen mit dem Verein Lebenshilfe für Behinderte im Landkreis Miltenberg 
e.V. 
 
 
Landrat Schwing teilte mit, dass versucht werde, mit dem Verein Lebenshilfe für Behinderte 
im Landkreis Miltenberg e.V. so schnell wie möglich eine Vereinbarung abzuschließen. In der 
Präsidiumssitzung des Bayerische Landkreistages sei gesagt worden, dass der Landkreis 
Miltenberg als einer der ersten Landkreise Bayerns eine Vereinbarung abschließen werde, 
die nicht der Rahmenvereinbarung entspreche. 
 
Unter Hinweis auf den allen Kreisausschussmitgliedern übermittelten Entwurf einer Zusatz-
vereinbarung führte Verwaltungsamtsrat Vill sodann folgendes aus: 
 
• Demnächst sehr wahrscheinlich Wechsel der Zuständigkeit für die Frühförderung! 

Die Zuständigkeit für die ambulante Frühförderung in Bayern wird sehr wahrscheinlich 
demnächst von den örtlichen Sozialhilfeträgern (Landkreisen und kreisfreien Städten) auf 
die überörtlichen Sozialhilfeträger (Bezirke) wechseln. Nachdem dies bereits seit Jahren 
diskutiert wird, hat sich Anfang September 2006 die Bayerische Staatsregierung dafür 
ausgesprochen. In der vergangenen Woche wurde das Thema von der CSU-
Landtagsfraktion behandelt. 
Nach Mitteilung des Bayerischen Landkreistages vom 21.09.2006 ist der Zuständigkeits-
wechsel zu 99 % sicher. Nachdem als Termin zunächst der 01.01.2007 ins Auge gefasst 
worden war, werde der Zeitpunkt aber vermutlich auf den 01.07.2007 verschoben, da das 
Gesetzgebungsverfahren in der Kürze der Zeit vermutlich nicht durchgezogen werden 
könne (Informationsstand zum Zeitpunkt der Versendung der Beschlussvorlage): 

• Momentane Situation der Frühförderung im Landkreis Miltenberg 
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Unter Frühförderung versteht man zunächst heilpädagogische Maßnahmen vor der Ein-
schulung für Kinder, die behindert oder von Behinderung bedroht sind. Die Hilfe wird als 
Eingliederungshilfe im Rahmen der Sozialhilfe gewährt, ist aber unabhängig von Ein-
kommen und Vermögen der Eltern. Soweit daneben medizinisch-therapeutische Leistun-
gen (z.B. Logopädie, Ergotherapie) notwendig sind, sind die Krankenkassen zuständig. 
Im Landkreis Miltenberg wird die Frühförderung vor allem durch den Verein Lebenshilfe 
für Behinderte e.V. erbracht (93 % unserer Behandlungseinheiten (BE)/85 % unserer 
Kosten). Für seh- und hörgeschädigte Kinder erfolgt die Frühförderung durch die Blinden-
institutsstiftung Würzburg (3 %/6 %) bzw. durch die Dr. Karl-Kroiß-Schule Würzburg (4 
%/9 %). 
Die Gesamtausgaben für die Frühförderung im Landkreis Miltenberg beliefen sich in den 
letzten Jahren auf jährlich ca. 505.000,00 €. Eine Befragung des Bayerischen Landkreis-
tages im Februar 2006 hat ergeben, dass der Landkreis Miltenberg bezüglich der Ausga-
ben (von 61 teilnehmenden Landkreisen) an 25. Stelle in Bayern und an 3. Stelle in Un-
terfranken liegt. 

• Bayerischer Rahmenvertrag (Ziffer 1) 
Seit 01.08.2006 besteht der unter Ziffer 1. genannte Rahmenvertrag, welchen der Baye-
rische Städtetag und der Bayerische Landkreistag mit den Spitzenverbänden der Kran-
kenkassen und den Trägerverbänden der Frühförderung abgeschlossen haben. Er wird 
für die einzelnen Sozialhilfeträger und Frühförderstellen aber nur gültig, wenn der Beitritt 
ausdrücklich erklärt wird. Hierzu hat der Bayerische Landkreistag seine Mitglieder aufge-
fordert. 
Die wesentlichsten Inhalte des 81 Seiten umfassenden Vertragswerkes sind: 
− Einheitliche Behandlungssätze für ganz Bayern (43,95 € je BE) zzgl. Investitionskos-

tenpauschale. 
− Stärkere Beteiligung der Krankenkassen an der Frühförderung (insbesondere Finan-

zie-rung der Eingangsdiagnostik). 
− Gilt nicht für Kinder, die ausschließlich Leistungen zu Lasten des Sozialamtes oder 

der Krankenkasse erhalten (isolierte Leistungserbringung). 

• Zusatzvereinbarung nach Ziffer 2 
Nachdem bei uneingeschränkter Anwendung der Rahmenvereinbarung erhebliche Mehr-
kosten in der Frühförderung nicht auszuschließen waren, wurden seit Juni 2006 Ver-
handlungen mit dem Verein Lebenshilfe für Behinderte im Landkreis Miltenberg e.V. ge-
führt, mit dem Ziel des Abschlusses einer Zusatzvereinbarung, die jetzt als Verhand-
lungsergebnis vorliegt. Der Verein Lebenshilfe e.V. ist – jedenfalls im Falle eines dauer-
haften Fortbestehens der Landkreiszuständigkeit - mit deren Inhalten einverstanden.  
Die wesentlichsten Inhalte sind: 
− Befristete Gültigkeit für drei Jahre, 
− grundsätzlich zumindest befristeter Beitritt beider Seiten zum Rahmenvertrag, 
− Einbeziehung von Kindern, die nur Leistungen zu Lasten des Sozialamtes erhalten, 
− Vereinbarung eines Budgets von jährlich 430.000,00 € bei Garantie eines budgetun-

abhängigen Minimalsatzes von 41,00 € (statt 43,95 € + 1,40 € Investitionskostenpau-
schale), 

− behördeninterne fachliche Überprüfung aller Frühförderanträge durch das Gesund-
heitsamt. 

Der vereinbarte Budgetbetrag (430.000,00 €) entspricht nahezu dem seitherigen Budget-
betrag (427.454,00 €). Nachdem die Kosten für den Landkreis Miltenberg bei dieser Re-
gelung etwa gleich bleiben werden, bedeutet diese doch für den Verein Lebenshilfe e.V. 
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voraussichtlich eine Einnahmensteigerung, weil aufgrund der stärkeren Einbindung der 
Krankenkassen mit dortigen jährlichen Mehreinnahmen von ca. 50.000,00 € zu rechnen 
sein wird. Im Gegenzug verpflichtet sich der Verein Lebenshilfe e.V. allerdings, eine Min-
derung von derzeit noch gezahlten Zuschüssen des Kultusministeriums ohne Beantra-
gung von Neuverhandlungen bis zu einem Betrag von ca. 40.000,00 € zunächst selbst 
auszugleichen. Darüber hinaus ist für den Verein Lebenshilfe e.V. im Kostenumfang von 
ca. 10.000,00 € ein Mehraufwand für verstärkte offene Erstberatung der Eltern zu erwar-
ten. 
Hinsichtlich der Blindeninstitutsstiftung und der Dr. Karl- Kroiß-Schule ist der Abschluss 
einer Zusatzvereinbarung mit dem Landkreis Miltenberg deshalb nicht vorgesehen, weil 
der Anteil dieser beiden überregional tätigen Träger an unseren Gesamtkosten und Ge-
samtbehandlungseinheiten nur vergleichsweise gering ist. Außerdem ist nach der Rah-
menvereinbarung bei Frühförderstellen mit überregionalem Einzugsbereich nur der Sozi-
alhilfeträger des Sitzes der Frühförderstelle verhandlungsbefugt. 

• Abweichende Vorgehensweise im Fall eines gesicherten Zuständigkeitswechsels 
(Ziffer 3) 
Für den – wahrscheinlichen – Fall, dass ein baldiger Zuständigkeitswechsel zum überört-
lichen Träger erfolgt, kann von einzelnen Punkten der Zusatzvereinbarung Abstand ge-
nommen werden. 
Insbesondere die beabsichtigte Überprüfung aller Fälle durch das Gesundheitsamt - so 
seit Jahren praktiziert vom Landkreis Bayreuth - erscheint dann nicht angezeigt, weil sich 
eine solche Maßnahme nach den Erfahrungen des Landkreises Bayreuth überhaupt erst 
nach mehreren Jahren auswirken würde. Die Festlegung des Budgets sollte jedoch auch 
in diesem Fall so geregelt werden. 

• Notwendigkeit der offenen Beschlussformulierung 
Die offene Beschlussformulierung, wie vorgeschlagen, ist im Hinblick auf die momentane 
Unsicherheit bei der Weiterentwicklung der Zuständigkeit notwendig. Zugleich kann mit 
dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Verein Lebenshilfe für Behinderte im Land-
kreis Miltenberg e.V. nicht bis zur Kreisausschusssitzung am 14.12.2006 zugewartet 
werden, weil die Regelungen, über die zu entscheiden ist, schon seit Beginn des Schul-
jahres 2006/2007 Gültigkeit haben sollten und der Verein Lebenshilfe e.V. eine gesicher-
te Basis für seine Arbeit benötigt. 

 
Kreisrat Dotzel begrüßte die Unterstützung behinderter und von Behinderung bedrohter Kin-
der, gab jedoch zu bedenken, dass es unterschiedliche Behinderungen gebe. Er fragte, ob 
es stimme, dass Eltern nicht zur Beitragsleistung herangezogen werden. 
 
Verwaltungsamtsrat Vill teilte dazu mit, dass die finanzielle Beteiligung von Eltern schon seit 
langer Zeit von den Spitzenverbänden gefordert werde. Leider habe der Gesetzgeber darauf 
noch nicht reagiert. Oftmals werden Kinder bewusst in die Frühförderung geschickt, obwohl 
gar keine Behinderung bestehe. 
 
Kreisrat Dr. Schüren bestätigte, dass es lt. MdB Wright bereits einen Referentenentwurf ge-
geben habe. In der großen Koalition existiere dieser Entwurf jedoch nicht mehr. Er könne 
versichern, dass sich auch die SPD-Landtagsfraktion mit der Angelegenheit befassen werde, 
nicht nur die CSU-Fraktion. 
 
Landrat Schwing bemerkte, dass die Angelegenheit überraschend von der CSU-
Landtagsfraktion behandelt worden sei. Es stimme aber, dass das Problem über alle Frakti-
onen hinweg erkannt sei. 
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Kreisrat Scherf stellte klar, dass es nicht nur um behinderte Kinder, sondern auch um von 
Behinderung bedrohte Kinder und dabei in erster Linie um Vermeidung von Behinderung 
gehe. Es sei bedauerlich, dass es Missbrauch gebe. In den Frühförderstellen werde sehr 
gute Arbeit geleistet. Aufgrund der Prüfung durch das Gesundheitsamt werde nun befürchtet, 
dass zum Leidwesen der Betroffenen Hilfen versagt werden, wo sie angebracht wären. Es 
stimme, dass vermögende Eltern Beiträge leisten könnten. Bedauerlich sei aber, dass sozial 
schwache Familien nicht die nötige Kompetenz hätten, sich Hilfe zu holen. 
 
Landrat Schwing erklärte, dass dem Landkreis Miltenberg bezüglich der Frühförderung kein 
Vorwurf gemacht werden könne. Im Gegenteil, es sei immer kräftig gezahlt worden, weil es 
viele Fälle gegeben habe. Zum Vergleich: Der Landkreis Aschaffenburg sei ca. 50 % größer 
als der Landkreis Miltenberg und habe nur einen Bruchteil an Fällen. Das Sozialamt Milten-
berg achte schon immer darauf, dass diejenigen, die Hilfe benötigen, auch Hilfe erhalten, 
unabhängig von den Kosten. Die abzuschließende Vereinbarung sei eine deutliche Verbes-
serung für den Verein Lebenshilfe für Behinderte im Landkreis Miltenberg e.V.. Er (Landrat 
Schwing) habe den Vereinbarungsentwurf im Präsidium des Bayerischen Landkreistages 
abgelehnt, weil noch viele Fragen zu klären gewesen seien. 
 
Kreisrat Dotzel bemerkte, dass es ihm nicht um Leistungseinschränkung gehe. Es falle je-
doch immer wieder auf, dass Klärungsbedarf bestehe. 
 
Verwaltungsamtsrat Vill erklärte zur Frage von Kreisrat Scherf wegen Prüfung durch das 
Gesundheitsamt, dass aufgrund des Zuständigkeitswechsels keine Prüfung durchgeführt 
werde. Die extrem hohen Fallzahlen und Behandlungseinheiten berechtigen allerdings zur 
Frage, ob es sich ausschließlich um behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder han-
dele. Das Gesundheitsamt werde künftig nur prüfen, ob die Voraussetzungen vorliegen. 
 
Landrat Schwing versicherte, dass das Gesundheitsamt immer das Wohl des Kindes in den 
Vordergrund stellen und entsprechend entscheiden werde. Es dürfen jedoch künftig nur die 
wirklich Betroffenen gefördert werden. 
 
Durch den Kreisausschuss wurde sodann bei einer Gegenstimme folgendes 
 
b e s c h l o s s e n : 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, 
 
1. den bis 31.07.2009 befristeten Beitritt zum „Rahmenvertrag über die Früherkennung und 

Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in Interdisziplinären 
Frühförderstellen in Bayern“ bei gleichzeitigem Abschluss einer Zusatzvereinbarung nach 
Ziffer 2 oder 3 mit dem Verein Lebenshilfe für Behinderte im Landkreis Miltenberg e.V. zu 
erklären. 

2. im Fall des Fortbestehens der Zuständigkeit der örtlichen Sozialhilfeträger für die ambu-
lante Frühförderung über den 31.07.2007 hinaus, die im Entwurf vorliegende Zusatzver-
einbarung mit dem Verein Lebenshilfe für Behinderte im Landkreis Miltenberg e.V. abzu-
schließen. 

3. im gesicherten Fall der alsbaldigen Beendigung der Zuständigkeit der örtlichen Sozialhil-
feträger für die ambulante Frühförderung eine anders lautende Zusatzvereinbarung mit 
dem Verein Lebenshilfe für Behinderte im Landkreis Miltenberg e.V. abzuschließen, die 
sowohl die Interessen des Vereins als auch des Landkreises Miltenberg angemessen be-
rücksichtigt. 

 
Über das Ergebnis ist zu berichten. 
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Tagesordnungspunkt 3: 
Sachstandsbericht: Prozessoptimierung der Bauverwaltung 
 
 
Landrat Schwing wies darauf hin, dass das Konzept zur Prozessoptimierung der Bauabtei-
lung des Landratsamtes Miltenberg bereits im Kreisausschuss vorgestellt und zugesichert 
worden sei, dass vor der endgültigen Umsetzung des Konzeptes geprüft werde, wie viele 
Kunden das Bauamt in Miltenberg und das der Dienststelle Obernburg besuchen. Eine Ent-
scheidung über eine Zusammenlegung der beiden Bauabteilungen sollte erst erfolgen, wenn 
objektive Anhaltspunkte vorliegen. 
 
Regierungsrat Hoffmann gab sodann folgenden Bericht: 
 
a) Die Idee 
 
- Verbesserung und Dokumentation der Verfahrensabläufe und Ablaufprozesse im Bauamt 

mit Auswirkungen auf Personaleinsatzplanung, Informationsstruktur und (ggf) Abteilungs-
organisation, 

 
- Qualifizierung von Mitarbeitern zu "Prozessberatern" für künftige selbständige Prozessop-

timierung auch in anderen Bereichen des Hauses. 
 
 1. Ziel der Prozessoptimierung 

Optimierung zugunsten des Kunden - Ökonomisierung des Baugenehmigungsverfah-
rens. Dabei wurden folgende Produkte betrachtet und Prozesse gestaltet: 

 - Baugenehmigung im normalen Verfahren, 
 - Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren, 
 - Bauprüfung nach Baubeginnanzeige, 
 - Bauberatung, 
 - Vorsprache eines Kunden, 
 - Anfragen zur Bauleitplanung, 
 - Bauleitplanung, 
 - wiederkehrende Prüfungen. 
 
 2. Wesentliche Änderungen 
 - Zweiteilung der Genehmigungsverfahren in 1. technische und 2. rechtliche Phase, 
 - erster Ansprechpartner für einen Bauherrn und seinen Planer ist ein Techniker (Partner 

auf "gleicher Augenhöhe"), 
 - die "Registraturen" wurden für den Publikumsverkehr geöffnet und in einen "Bürgerser-

vice" umgewandelt, 
 - die Mitarbeiterinnen im "Bürgerservice Bauamt" nehmen zunehmend Empfangs- und 

Erstkontaktaufgaben wahr, 
 - Zusammenlegung der vormals getrennten Sachgebiete 51 und 61 zu einem Sachge-

biet "Baurecht" in einer neuen Abteilung "Bauwesen" (kein direktes Resultat der Pro-
zessoptimierung, sondern Organisationsentscheidung des Klausur-/Strategieforums), 

 - neue Checklisten und Arbeitsblätter, 
 - die Prozessberater werden auch in anderen Bereichen des Hauses Prozesse optimie-

ren. 
 
 3. Vorteile für die Bürger 
 - Erster Ansprechpartner für den Planer ist ein Techniker, beide sprechen die "gleiche 

Sprache", 
 - straffere Verfahren, 
 - Verfahrensbeschleunigung? 
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 - Laufzeiten und weitere Standards für den Bürger müssen nach Ablauf der Pilotphase 
definiert werden. 

 
b) Zusammenfassung der Umsetzung 
 
 - Start der Pilotphase: 02.01.2006 
 - Berichtszeiträume: 01.01. bis 14.01./15.01. bis 27.01./30.01 bis 25.02/27.02 bis 

24.03./27.03. bis 31.04./03.04 bis 28.04./01.05. bis 31.05./01.06. bis 30.06.2006 
 - Verlauf: Berichtszeitraum 1 und 2 wenig Rückkopplung, 3 und 4 sehr fruchtbares und 

intensives Feedback, 5 bis 8 nur noch vereinzelte, aber immer wiederkehrende Punkte. 
 - Reaktionen auf die Statusberichte: Zunächst wurden die Anregungen nur gesammelt, 

keine konkrete Reaktion. Es galt zu analysieren und zu ordnen (Einzelfallproblem?, 
Problem des Prozesses?, mögliche Lösung durch Änderung des Prozesses oder ge-
nügt „Feinjustierung“ oder nicht sogar „Selbstlösung“? 

 - Zur „Halbzeit“ Überarbeitung der Checklisten und Formblätter, ab April 2006 konkrete 
Reaktionen auf die übrig gebliebenen Probleme. 

 - Reviewtermin: 12.07.2006, 
  Teilnehmer: Herren Fieger Hoffmann, Hager, Zerr, König, Hofmann, Walter, Michler, 

Moderation: Herr Alexander Wolz (terra incognita consulting & Training GmbH) 
 
Erfahrungswerte (aus Statusberichten bzw. Reviewtermin) 
 
Verbesserungspotential ( bereits bewältigt bzw. aktueller Handlungsbedarf): 
 
Bereits bewältigt: 
 
- Formblätter und Checklisten zu umfangreich und unübersichtlich: 
 - Überarbeitung zur Halbzeit, 
- Kundenlenkung noch nicht optimal: 
 - Fragen nach Termin, Kunden ansprechen, Schild „Anmeldung Zimmer ……“ 
- Zusammenarbeit Technik/Verwaltung: 
 - (zu wenige Absprachen bei Auflagen, ungenügende Abstimmung bei Ortsterminen, 

unzureichende Beteiligung von Fachstellen und Beurteilung der rechtlichen Brisanz), 
 - vorgeschriebener Absprachetermin innerhalb einer Woche nach Eingang des Bauan-

trages, 
 - günstige Rahmenbedingungen (Zusammenlegung der Abteilungen), 
 - Team bildende Maßnahmen ( Unternehmungen, Dienstbesprechungen), 
- Technisches Equipment auf Prozess anpassen (Telefone in Registratur/EDV Programm) 

bereits am 19.09.2006 erledigt. 
- Geschäftsverteilungsplan und Stellenbeschreibungen aktualisieren zum 30.09.2006. 
 
Derzeit zu optimieren: 
 
- Kundenlenkung: Ohne Anmeldung/Termin an Bürgerservice vorbei, Schilder, Textbau-

stein, Flyer, Blickpunkt Mil (wohl nie völlig optimal, Angebot an den Bürger muss halt klar 
sein). 

- Außendarstellung: Blickpunkt MIL, Tageszeitung (Darstellung der Veränderun-
gen/Maßnahmen, Vorteile für den Bürger, Aufzeigen von Standards). 

- Festlegen von Standards: „Die Baugenehmigung benötigt ab Eingang x Tage“. 
 
Positives: 
 
- Techniker Vorschalten ist optimale Reaktion auf die bestehende Gegebenheit: Mehr als 

die Hälfte der Vorsprachen finden mit dem Architekten statt. Dies steigt umso mehr, je 
schwieriger das Vorhaben ist (Standort!). 
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- Abteilung bewältigt trotz schwieriger Rahmenbedingungen hohes Arbeitsaufkommen: Im 
erstes Halbjahr 2006 sind deutlich mehr Bauanträge eingegangen. Bis zum Herbst zwar 
relativiert, ca. Gleichstand aber mehr Sonderbauten geschultert). Daneben dieses Jahr 
außergewöhnlich viele Vorsprachen. Im Zeitraum 20.03. bis 28.07.2006 in der Dienstelle 
Obernburg a.Main 821, beim Landratsamt Miltenberg 695 (sicher auch durch aktives Zu-
gehen im Rahmen des neuen Prozesses). 

- Gebühren: Vereinfachtes Verfahren bis 30.06.2006 mehr als die Hälfte der kalkulierten 
Einnahmen. Im normalen Verfahren wurden die kalkulierten Gebühreneinnahmen fast er-
reicht (90 %). 

- Prozessoptimierung an sich bewirkt, dass sich jeder Mitarbeiter über seine Funktion und 
Rolle bewusst wird. 

 
Aus Sicht der Mitarbeiter: 
 
- Zusammenlegung, personelle und organisatorische Veränderung zum 01.04 2006, 
- jede/r arbeitet mit, schnellere Bearbeitung, 
- Kürzerer Weg zum Bauherrn, Prozess passt zum Ergebnis der Strichlisten, 
- Zusammenarbeit von Abteilung 5 und UB 5. 
 
 
c) Ausblick: 
 
 Zukunft des Prozesses in der Abteilung 5: 
 - Pilotphase beendet, Prozessoptimierung ist Daueraufgabe, 
 - Prozess kann so wie er nun nach der „Feinjustierung“ steht laufen. 
 - Durch die Abteilung wird er auch weiterhin einer Beobachtung unterzogen sein 

(in Dienstbesprechungen alle sechs Wochen gibt es stets den Punkt Prozessoptimie-
rung). 

 - Am Jahresende 2006 nochmals ein Abschlussbericht durch Abteilungsleiter 5 an alle 
Prozessbeobachter. 

 - Abänderungen des Prozesses nur mit Prozessbeobachtern und Prozesseigner. 
 
 Nächster Schritt: 
 Festlegen von Standards und damit dann an die Öffentlichkeit gehen (Was ist passiert, 

welche Vorteile hat das?). 
 

Zukünftige Prozessorganisation im Hause: 
Erfahrungen, die man in diesem Pilotprojekt gemacht hat, auch für andere Bereiche (Or-
ganisationseinheiten) fruchtbar machen. 

 
Landrat Schwing bemerkte, dass sich die kritisierte Zusammenlegung der Abteilungen 5 und 
6 zu einem Unternehmensbereich 5 zwischenzeitlich sehr gut bewährt habe. Die Zählung der 
Vorsprachen bei den Bauämtern in Miltenberg und Obernburg hätten eindeutig ergeben, 
dass beim Bauamt der Dienststelle Obernburg wesentlich mehr Kunden vorgesprochen als 
beim Bauamt in Miltenberg. Von einer Zusammenlegung der beiden Bauabteilungen werde 
daher abgesehen. 
 
Kreisrat Stappel dankte für die positiven Ausführungen, die erkennen lassen, dass Bauange-
legenheiten schneller bearbeitet werden als bisher. Dies sei im Interesse des Handwerks, 
denn dadurch verbessere sich die Auftragslage und die Situation in der Region. 
 
Kreisrat Oberle äußerte sich erfreut darüber, dass das Bauamt bei der Dienstelle Obernburg 
a.Main bestehen bleibe. 
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Kreisrat Dotzel wünschte sich eine frühere Benachrichtigung von Bauherren über den Ein-
gang ihres Bauantrages. In den meisten Fällen dauere dies 14 Tage bis drei Wochen. 
 
Regierungsrat Hoffmann bat zu berücksichtigen, dass komplizierte Bauvorhaben längere 
Bearbeitungszeiten beanspruchen, weil die Vorprüfungen mehr Zeit in Anspruch nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 gez.   gez.  
      
      
 Schwing   Mottl  
 Vorsitzender   Protokollführerin  
 
 
  
 


